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1. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände während schulischer Veranstaltungen sowie bei Schulveranstaltungen 
außerhalb der Schule verboten.  
 
2. Die Schule entwickelt unter Einbeziehung der Schülerschaft und der Erziehungsberechtig-
ten ein Präventionskonzept mit dem Ziel, die heutige und zukünftige Generation vor den ge-
sundheitlichen, gesellschaftlichen, umweltrelevanten und wirtschaftlichen Folgen des Tabak- 
und Alkoholkonsums sowie des Passivrauchens zu schützen. Der Schulelternrat muss dem 
Konzept zustimmen.  
 
3. Das Präventionskonzept ist jährlich neu zu beschließen. In Schulen mit einem Schulpro-
gramm ist das Präventionskonzept in die Schulprogrammentwicklung mit aufzunehmen. 
 
4. Im Einzelfall sind von dem Verbot alkoholischer Getränke nach Ziffer 1 Ausnahmen zuläs-
sig. Eine Befreiung von Schülerinnen und Schülern ist nur zulässig bei Schülerinnen und 
Schülern des Sekundarbereichs II, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Unter Anlegung 
eines strengen Maßstabes kann von dem Verbot befreien 

 die Schulleiterin oder der Schulleiter bei besonderen Gelegenheiten (z.B. Schulentlas-
sungsfeiern, Jubiläen usw.) sowie  

 die Aufsicht führende Lehrkraft bei Schulveranstaltungen außerhalb der Schule. Wenn an 
der Schulveranstaltung minderjährige Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ist die Zu-
stimmung der jeweiligen Klassenelternschaften erforderlich. 

5. Von dem Verbot nach Ziff. 1 sind solche Räume und Grundstücksflächen ausgenommen, 
die ausschließlich Dritten überlassen sind. 
 
6. Der Bezugserlass wird aufgehoben. Dieser Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die 
bisherigen Raucherlaubnisse erlöschen am 31.07.2005. Das Rauchverbot nach Ziff. 1 wird 
zum 01.08.2005 wirksam. 
 


